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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.07.1991

Norm

StGB §34 Z2

Rechtssatz

Bei der in § 34 Z 2 StGB erwähnten Diskrepanz zwischen Tat und sonstigem Täterverhalten handelt es sich nicht um

einen besonderen Milderungsgrund, sondern nur um die Bedingung, unter der dem Rechtsbrecher ein bisher

ordentlicher Lebenswandel uneingeschränkt als Milderungsgrund zugute gehalten werden kann (arg "und").
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